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VERHANDLUNGEN DES GEMEINDERATES VOM 02. JUNI 2025 

 
 

Kinderfest 

In wenigen Tagen startet das Kinderfest Strengelbach. Die Kinder können sich auf 

ein vielseitiges, lebendiges und attraktives Programm freuen. Auch die Bevölkerung 

ist herzlich zum Fest der Kinder eingeladen. Das Programm ist wie folgt: 

 

Freitag, 13.06.2025 

▪ Serenade mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung (Start Festwirt-

schaft 17.00 Uhr, Start Serenade 18.00 Uhr) 
 

Samstag, 14.06.2025 

▪ Umzug ab Hardmattenweg via Hirschenmattweg, Sägetstrasse, Kreisel Kreuz-

platz, Brittnauerstrasse und Feldgässli; Start 10.45 Uhr 

▪ Anschluss an Umzug; Festwirtschaft und Spielnachmittag für Kinder 

 

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf ein erlebnisreiches Kinderfest. 

 

Wichtiger Aufruf für vollständige Baugesuchseingabe 

Die Abteilung Bau stellt vermehrt fest, dass Baugesuche unvollständig oder mangel-

haft eingereicht werden. Trotz mehrfacher Hinweise seitens der Abteilung Bau wer-

den die Mängel nicht oder nur unzureichend behoben. Die Aufgabe der Abt. Bau ist 

die Einhaltung der Bauvorschriften zu prüfen und nicht Bauberatungen zur Prob-

lemlösung gestalterischer Fragestellungen vorzunehmen.  

Dies führt zu einem erhöhten Aufwand für alle Beteiligten und verhindert, dass 

Baubewilligungen innert nützlicher Frist für diejenigen Gesuchstellenden, die sämt-

liche Vorgaben einhalten, vorbereitet und erteilt werden können. 

 

Gemeinderat und Verwaltung bitten daher alle Gesuchstellenden, vor der Eingabe 

eines Baugesuchs die geltenden Bauvorschriften der Gemeinde und des Kantons 

sorgfältig zu prüfen und die Mindestanforderungen für eine Bewilligung zu erfüllen.  

Vorallem bei komplexeren Bauvorhaben wird empfohlen, frühzeitig fachliche Unter-

stützung durch einen externen Planer (z. B. Architekten) in Anspruch zu nehmen.  

http://www.strengelbach.ch/
https://www.strengelbach.ch/de/aktuelles/meldungen/Kinderfest-2025.php
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Es ist aber auch schon bei kleineren Vorhaben teilweise von Vorteil, 

Fachpersonen zur Unterstützung hinzuziehen. 

Die Baugesuchsmappe ist vollständig auszufüllen und es sind alle er-

forderlichen Unterlagen – insbesondere datierte und unterzeichnete 

Pläne in zweifacher Ausführung –beizulegen. 

Eine Wegleitung mit den wichtigsten Informationen zur Baugesuchseingabe wird zu 

einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

Wir danken für die Berücksichtigung. 

 

Papier- und Kartonsammlung ab 2026 wieder im Angebot 

Mitte Mai hat der Gemeinderat 

öffentlich angekündigt, die Sam-

melstelle beim Mehrzweckge-

bäude Grubenweg per Ende 2025 

zu schliessen. Dieser Entscheid 

basiert auf der Entwicklung der 

Sammelstellen zu modernen Re-

cyclingcentern, den erforderli-

chen Investitionen sowie der Ent-

lastung der Mitarbeitenden des 

Bauamts. 

Nach eingehenden Diskussionen und Berücksichtigung von Rückmeldungen aus der 

Bevölkerung hat der Gemeinderat seinen Beschluss nochmals sorgfältig geprüft. 

Dabei wurde anerkannt, dass nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner gleicher-

massen Zugang zu umliegenden Sammelstellen haben. Trotz dieser Abwägungen 

hält der Gemeinderat an der Schliessung fest, da die Sammelstelle nicht mehr den 

heutigen Anforderungen entspricht. 

Um der Bevölkerung weiterhin ein umfassendes Entsorgungsangebot zu bieten, 

bleiben moderne dezentrale Lösungen für Altglas und Dosen bestehen. Zudem wird 

ab dem Jahr 2026 eine quartalsweise Altpapier- und Kartonsammlung eingeführt. 

Dadurch können die Haushalte ihr Altpapier und Karton gebündelt am Sammlungs-

tag am Strassenrand bereitstellen – eine Praxis, die an frühere Schulsammlungen 

erinnert. 

Mit dieser Neuerung sieht der Gemeinderat eine nachhaltige und zeitgemässe Lö-

sung, die der Bevölkerung ein gutes Angebot zur Entsorgung bietet und gleichzeitig 

die Ressourcen des Bauamts effizient nutzt. 
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SVA-Zweigstelle neu bei der Abteilung Soziales 

Die Zweigstelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau (SVA) ist Anlauf-

stelle für alle Belange der AHV, IV, EO und der Ergänzungsleistungen sowie der Fa-

milienzulagen.  

 

Doris Studer ist die zuständige Fachperson für die SVA-Gemeindezweigstelle. Die 

Zweigstelle war viele Jahre bei der Abteilung Finanzen angegliedert. Mit der Errich-

tung einer eigenen Abteilung Soziales wurde zur Optimierung der Abläufe und Sy-

nergien die SVA-Zweigstelle zur Abteilung Soziales transferiert. Ab sofort können 

Fragen rund um die Soziale Sicherheit bei der Abteilung Soziales (062 746 03 30, 

soziales@strengelbach.ch) geklärt werden. Doris Studer leistet ihr Pensum weiter-

hin zu Gunsten der Gemeinde Strengelbach bei der Abteilung Soziales, wir danken 

ihr für ihren loyalen und fachlich wertvollen Einsatz. 

 

Zwischenentscheid betreffend Fassadenschaden Sporthalle Neumatt –

Bezirksgericht gibt Gemeinde recht 

Der Gemeinderat hat gegen den Fassadenerbau-

er der Sporthalle Neumatt im Januar 2024 Klage 

betr. Werkvertragshaftung/Gewährleistungs-

rechte eingereicht. Der Gemeinderat wirft dem 

Fassadenbauer mangelhafte und nichterbrachte 

Leistungen gemäss Werkvertrag vor. Dafür habe 

der Fassadenbauer eine Behebung der Mängel 

vorzunehmen oder den Minderwert zu ersetzen. 

Mit Zwischenentscheid vom 3. Juni 2025 hat das Bezirksgericht Zofingen zu Gunsten 

der Gemeinde festgestellt, dass die Mängelrüge rechtsgenüglich und rechtzeitig 

erfolgte und die Mängelrechte nicht verjährt seien. 

 

Der Gemeinderat ist erfreut über diesen Entscheid. Die beklagte Unternehmung hat 

die Möglichkeit, diesen Entscheid an das Obergericht des Kantons Aargau weiterzu-

ziehen. Wird der Entscheid nicht angefochten, wird das Verfahren hinsichtlich der 

übrigen Voraussetzungen (Mängelbeseitigung, Zahlungspflicht Minderwert) fortge-

setzt. 

 

Ortsbürgergemeindeversammlung stimmt der Integration von Aarburg zu 

Infolge Pensionierung des aktuellen Betriebsleiters benötigt die Ortbürgergemeinde 

(OBG) Aarburg ab dem 1. Januar 2026 eine neue Lösung für ihren Forstbetrieb. 

Nach erfolgter Bewertung der Varianten hat die Forstkommission dem Stadtrat Aar-
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burg zu Handen der Ortsbürgergemeindeversammlung Aarburg vom 19. Juni 2025 

zwei Varianten unterbreitet: 

1. Beitritt der OBG Aarburg zum Gemeindeverband FBRZ. 

2. Ausscheidung der gesamten Waldfläche der OBG Aarburg als Naturwaldreser-

vat mit Nutzungsverzicht für 50 Jahre. 

 

Die Arbeitsgruppe der Forstkommission Aarburg empfiehlt einstimmig einen Beitritt 

zum FBRZ, dieser Empfehlung hat sich eine Mehrheit der Forstkommission ange-

schlossen. 

 

Der Forstbetrieb Region Zofingen FBRZ ist ein Zusammenschluss der ehemaligen 

Forstbetriebe der Ortsbürgergemeinden (OBG) Rothrist, Strengelbach und Zofingen. 

 

Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger der Gemeinde Strengelbach haben an ihrer 

Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2025 dem Beitritt des Forstbetriebs 

der Ortsbürger Aarburg einstimmig zugstimmt. Die OBG Strengelbach erachtet die 

Einbindung der Waldflächen von Aarburg als Stärkung des ganzen Forstbetriebs. Die 

bewirtschaftbaren Waldflächen sind gut erschlossen, produktiv und in unmittelbarer 

Nähe zu den FBRZ-Waldflächen oder teilweise direkt angrenzend. Der bestehende 

Fokus auf den Schutz und die Förderung der Artenvielfalt im Wald kann weiterge-

führt und punktuell ausgebaut werden. 

 

 

 

sis 

 

Strengelbach, 10.06.2025 

 

GEMEINDEKANZLEI STRENGELBACH 

 

 

Silvan Scheidegger 

Gemeindeschreiber 

 

 

 

 


